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U NSERE ALLGEMEINEN GESCHATTSBEDINGUNGEN

HINWEISE zu Terminobsogen und nichl wohrgenommene Termine

Unsere Proxis ist eine Bestell-/ Terminproxis, d.h. um für Sie unnötige Wortezeiten zu

vermeiden, vereinboren wir mit lhnen individuelle, feste Behondlungstermine. Diese

Termine sind nur und ousschließlich für Sie reserviert.

Mit Abgobe lhres Rezeptes und/oder Vereinborung eines Behondlungstermins - ouch

telefonisch- gehen Sie mit uns einen ,, Dienstleistungsvertrog für Heilleistungen" ein.

Die von uns erbrochten Leistungen werden bei gesetzlich Versicherien jeweils von den

gesetzlichen Kronkenversicherungen übernommen, d.h. von uns mit den gesetzlichen

Kronken kossen o bgerechnet.

Privot und Beihilfe versicherte Potienten werden die erbrochten Heilmittelleistungen

persönlich in Rechnung gestellt.

Bei versöumten Terminen bzw. nicht mindestens24 Std. vorher obgesogten Terminen

(gilt zu Proxiszeiien und on Arbeitstogen Mon. - Frei.) hoben wir keine Gelegenheit, die

bereits fest reservierten Zeiien erneut zu vergeben.

Doher bitten wir unsere Potienten ousdrücklich, Termine die nicht wohrgenommen

werden können, rechtzeitig - mindestens 24 Std. vorob - obzusogen.

Sollten Sie Versöumen, nicht oder nicht rechtzeitig lhre Termine obzusogen, sind wir

geholien, lhnen die ousgefollenen Behondlungszeiten gemöß §61 l, Sotz 3, SGB noch

den gültigen Behondlungsentgelten der gesetzlichen oder privoten Kronkenkossen in

Rechnung zu siellen (siehe ouch § 6.l5, BGB)



lN RECH N UNGSTETLU NG bei Terminversöumnis

(rechllicher Hinlergrund)

(1)Sobold ein Potient in unserer Proxis einen Behondlungstermin vereinbort,
kommt ein Behondlungsvertrog in Form eines Dienstvertroges gemöß den §

6l I BGB zwischen der Proxis Stein und dem betreffenden Potienten zu

Stonde. Dobei ist es unerheblich, ob es sich um eine Kossen- oder
Privotleistung hondeli. Der Potient unterbreitet der Proxis Stein ein Angebot
zum Vertrogsschluss (Bitte um Terminvereinborung), dos durch die Benennung
eines konkreten Termins durch die Proxis Stein schlüssig ongenommen wird.
Hierdurch kommt ein Dienstvertrog gemöß §61'l BGB wirksom zu Stonde; die
Einholtung einer besonderen Abschlussform (zum Beispiel Schriftform) ist nicht
erforderlich. Der Vertrog konn ouch fernmündlich geschlossen werden.

(2)Aufgrund des wirksom geschlossenen Vertroges ist die Proxis Stein
verpflichtet, die für die Behondlung erforderlichen Röumlichkeiten,
Behondlungsmoteriolien und Theropeuten zur Verfügung zu siellen. Des

Weiteren muss ousreichend Behondlungszeit reserviert werden. lm Gegenzug
erhölt die Proxis Stein den vereinborten Vergütungsonspruch für die
Behondlung.

Der Potient ist vertroglich berechtigt, die Behondlung von der Proxis Stein

einzufordern. Er ist verpflichtet, den Vergütungsonspruch zu bezohlen bei
geseizlich Versicherten wird der Vergütungsonspruch durch den Versicherer
erstottei).

(3)Nimmt der Potient - gleich ous welchem Grunde - den vereinborten
Behondlungstermin nicht wohr, so spricht dos Geseiz von Annohmevezug
des Glöubigers (hier; des Potienten). Wos in diesem Foll mit dem
Vergütungsonspruch geschieht, regelt dos Gesetz in § 6,l5 S.l BGB.

Proxis Stein wird - bezogen ouf den versöumten Behondlungsiermin - von
ihrer Pflicht zur Behondlung befreit, behölt ober ihren Vergütungsonspruch
gemöß § 6.l5 S.l BGB. Der lnholt dieses Porogrophen loutet:

Kommt der Dienstberechtigte mit der Annohme der Diensfe in Venug, so

konn der Verpflichfefe f ür die inf olge des Verzugs nichf ge/ersfefen Diensfe die
vereinbarte Vergütung verlongen, ohne zur Noch/eisfung verpflichtet zu

werden.

Der Grundgedonke des Gesetzes ist, doss der Dienstleister im Rohmen seiner
Erwerbstötigkeit ouf den Vergütungsonspruch ongewiesen ist. Er stellt Zeit,

Personol, Röumlichkeiten und Behondlungsmoteriol zur Verfügung. Es sind olso
kostenintensive Dispositionen zu treffen. Er soll desholb seinen
Vergütungsonspruch nicht oufgrund von Vorkommnissen verlieren, die im
Risikobereich des Diensiberechtigten (hier; der Potient) liegen.



Der Vergütungsonspruch bleibt doher unobhöngig dovon bestehen, ob der
Potient schuldlos on der Wohrnehmung des Termins gehindert wor, oder ob
ein schuldhofies Verholten zu Grunde log.

(4)Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, doss ouch im Folle der
Nichiwohrnehmung oder Absoge eines vereinborten Behondlungstermins der
Vergütungsonspruch für diesen Termin grundsötzlich bestehen bleibt.
Allerdings sind wir gemöß §6,l5 S.2 BGB verpflichtet, dos durch
Nichtwo hrn eh m u n g des Beho ndlu n gstermi ns freiwerdende n

Behondlungspotentiol onderweitig zu nutzen und den Termin möglichst mit
onderen Potienten zu belegen. Soweit dies gelingt, konn und wird der
Vergütungsonspruch gegen den söumigen Potienten nicht reolisiert. Dorüber
hinous sehen wir von der Geltendmochung des VergÜtungsonspruches
generell donn ob, wenn der Behondlungstermin 24 Std. vorher obgesogt wird.

Andererseits ober muss der Vergütungsonspruch immer donn geltend
gemocht werden, wenn der Potient ohne jede Rücksproche einfoch zum
Behondlungstermin nicht erscheint. Die Proxis Stein hot in diesem Foll

grundsötzlich keine Möglichkeit den Termin ondenareitig zu vergeben. Wird

der Termin zwor obgesogt, dies ober nichi on Arbeitstogen (Mont. - Frei.) und
zu Proxiszeiten mindestens24 Std. vorher, so sind wir bemüht den Termin on
ondere Potienten zu vergeben. Soweii dies nicht gelingt muss ouch in diesem
Foll der Vergütungsonspruch geltend gemocht werden.

ZAHTUNGSZIETE

Liquidotion und Rechnungen, die wir ousstellen sind grundsötzlich mit einem
konkreten Zohlungsziel / Fölligkeitsdotum - versehen. ln der Regel ist dos
Zohlungsziel mii l4 Togen noch Rechnungsslellung ongegeben. Sollten Sie der
Meinung sein, eine Liquidotion / Rechnung sei nicht korrekt, bitten wir Sie uns

umgehend zu konioktieren.

Wir bitten unsere Potienten und Kunden ouch unter dem Hintergrund, doss wir
bereits Toge, Wochen und sogor Monote vorob Leistung für Sie erbrocht
hoben, diese Zohlungsziele ouch entsprechend zu berücksichtigen und vor
ollem einzuholten.

Nicht fristgerecht geleistete Zohlungen werden unvezüglich und
kostenpflichtig ongemohnt. Entstehende Beorbeitungs- / Mohngebühren,
mögliche Verfohrenskosten ect. Sind in jedem Foll zu leisten und werden, wie
ouch der vollstöndige Rechnungsbetrog ggf. rechtlich eingefordert.
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